
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2020/9/18 LVwG 30.25-
1646/2020

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.2020

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

18.09.2020

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §114

GewO 1994 §367a

Rechtssatz

Zur Verwirklichung des Straftatbestandes des § 367a GewO 1994 (Alkoholausschank an Jugendliche entgegen den

Bestimmungen des § 114 GewO 1994) ist die Anwesenheit des Gewerbetreibenden am Tatort zur Tatzeit nicht

erforderlich.

Schlagworte

Straftatbestand, Tatbild, Alkoholausschank an Jugendliche, Mitarbeiter, Anwesenheit des Gewerbeinhabers, Tatort
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